
Bekanntmachung 

Öffentliche Ausschreibung „Web-Hosting WebH-19-09“ 

 

Auftraggeber 

Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) 

Wilhelmstraße 138 

10963 Berlin 

Ansprechpartner/in: Brigitte Strunk, Matthias Bitzan 

E-Mail: vergabe@dah.aidshilfe.de 

Fax: 030 / 690087-42 

Art und Umfang der zu vergebenden Leistung 

Web-Server/ Web-Hosting, deren Bereitstellung und laufende Betreuung für die Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. (DAH) mit den Projekten der DAH sowie den Projekten und Subdomains der 
zurzeit insgesamt 121 Mitgliedsorganisationen (MOs); Bereitstellung und laufende Betreuung 
eines Mailserversystems sowie Intranet-Server für die DAH und MOs; Hosting, Support, Web-
hosting, Mailhosting, Mailfilterung, DNS-Management, Firewall-Management. 
Vertragsart: EVB-IT Dienstvertrag 

Die Leistung wird nicht in Lose aufgeteilt. 

Details sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. 

Nebenangebote werden nicht zugelassen. 

Ort der Leistung 

Unternehmenssitz des Auftragnehmers 

Ausführungsfrist 

Vertragsbeginn 01.04.2020, Vertragsende: 31.03.2022 (Laufzeit 24 Monate, Verlängerung um 

weitere 2 bis zu 4 Jahre möglich, vorbehaltlich der Zustimmung des Zuwendungsgebers). Aus-

führungsfrist: Start der Umstellung ab Zuschlagserteilung (ca. 10.12.2019), Planung und Umset-

zung der Migration aller Sites und Projekte abgeschlossen spätestens am 20.03.2020.  
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Bereitstellung der Vergabeunterlagen/ Auskünfte 

 

Die Vergabeunterlagen können unter www.aidshilfe.de/webh unentgeltlich, uneingeschränkt, 
vollständig und direkt abgerufen werden. 

Fragen sind schriftlich, per E-Mail oder Fax, an die/den oben genannte/n Ansprechpartner/in 
des Auftraggebers zu richten. 

Eventuelle Fragen sowie deren Beantwortung und ggf. ergänzende Dokumente können von al-
len potenziellen Bietern ebenfalls unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter 
www.aidshilfe.de/webh abgerufen werden und sind bei der Erstellung des Angebotes zwingend 
zu beachten. Die Bieter sind verpflichtet, selbstständig bis zum Ende der Angebotsfrist mögliche 
Informationen abzurufen. 

Es wird darum gebeten, die Vergabeunterlagen und ggf. weitere Auskünfte rechtzeitig, mindes-
tens sieben Tage vor Ablauf der Angebotsfrist, anzufordern. 

Einreichen der Angebote 

• Schlusstermin für den Angebotseingang: 19.11.19, 12:00 Uhr 

• Form: Schriftlich auf dem Postweg oder persönliche Abgabe. Angebote per Fax oder E-Mail 
sind nicht zugelassen.  

• Anschrift: siehe Auftraggeber und Vergabeunterlagen 

• Bindefrist: 31.03.2020 

Wesentliche Zahlungsbedingungen/Sicherheitsleistungen 

Wesentliche Zahlungsbedingungen sind in den Vergabeunterlagen genannt. 

Sicherheitsleistungen werden nicht gefordert.  

Mit dem Angebot vorzulegende Angaben, Erklärungen und Nachweise 

• Eignung:  

- Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) 

• Sonstige:  

- Preisblatt/Vergütungsübersicht (Anlage 3) 

- Eigenerklärung Datenschutz (Anlage 5a): Mit Vertragsabschluss erfolgt der Abschluss 

einer Vereinbarung über Auftragsdatenverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO (Anlage 5b). 
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- Formlose Erklärung zur Technischen Leistungsfähigkeit (Anlage 6): 

- Technisches Personal: mind. 3 Mitarbeiter_innen 

- mind. 3 Referenzen, mit Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 

beiden abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung bezüg-

lich Inhalt, Preis und Aufwand vergleichbar sind. 

 

Zuschlagskriterien 

Die Zuschlagskriterien sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. 

Sonstiges 

• Es gilt ausschließlich deutsches Recht.  

• Das Angebot und die gesamte Korrespondenz mit dem Auftraggeber sind in deutscher 
Sprache abzufassen. 

• Bietergemeinschaften 

Im Angebot sind jeweils die Mitglieder sowie eines der Mitglieder als bevollmächtigter Ver-
treter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu benennen. Eine Darstel-
lung der einzelnen Zuständigkeiten ist dem Angebot beizufügen. 

Die Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB ist von allen Mitgliedern der Bieterge-
meinschaft abzugeben. Fachliche Eignungsnachweise (sofern gefordert) sind mindestens 
von demjenigen Mitglied zu erbringen, das die betreffende (Teil-) Leistung ausführen soll.  

Die nachträgliche Bildung einer Bietergemeinschaft oder Veränderung ihrer Zusammenset-
zung wird nicht zugelassen. 

• Ab einem Auftragswert von 30.000,- Euro wird der Auftraggeber beim Bundesamt für Justiz 
von Amts wegen einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (gemäß § 150a Abs. 1 Nr. 
4 GewO) anfordern und im Rahmen der Eignungsprüfung ausgewertet. Eine Abforderung 
erfolgt nur, sofern der Bieter nach vorläufiger Angebotsprüfung und –Wertung für eine Zu-
schlagserteilung in Betracht kommt. 



<Name/Firma> 
<ggf. Kontakt> 
<Straße + Hausnummer> 
<PLZ + Ort> 
 

 

 

 

 

 

• Öffentliche Ausschreibung 
„Web-Hosting" - WebH-19-09 
 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die DAH beabsichtigt, den Auftrag über "Web-Hosting"zu vergeben und fordert Sie nunmehr zur 
Angebotsabgabe auf Basis der anliegenden Vergabeunterlagen auf. 
 
Die Leistungsbeschreibung (Anlage 1) enthält alle wesentlichen Angaben zum Auftragsgegen-
stand. Zum Ablauf des Vergabeverfahrens beachten Sie bitte die Bewerbungsbedingungen (An-
lage 2). 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Bitzan 

 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
o Leistungsbeschreibung/Vertragsentwurf (Anlage 1 mit Anhang 1)) 
o Bewerbungsbedingungen (Anlage 2) 
o Preisblatt/Vergütungsübersicht (Anlage 3) 
o Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) 
o Eigenerklärung Datenschutz (5a): Mit Vertragsabschluss erfolgt außerdem der Abschluss ei-

ner Vereinbarung über Auftragsdatenverarbeitung gem. Art 28 DS-GVO (Anlage 5b) 
o Abschließende Liste (Anlage 7) 

 
 
 

 

  DAH � Wilhelmstr. 138 � 10963 Berlin 

Fachbereich            �(0 30) 69 00 87- 0         Berlin, 23.09.2019       
IT/Verwaltung 
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 Vertrag über IT-Dienstleistungen  

 

Zwischen 

 

 Deutsche Aidshilfe e. V. 

 Wilhelmstr. 138 

 10963 Berlin 

 — im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 

und  

        

        

        

 — im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

  

1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages sind Dienstleistungen des Auftragnehmers 

Web-Hosting. 

1.2 Vertragsbestandteile 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

1.2.1 dieser Vertragstext mit den folgenden Anlagen: 

Anlagen zum EVB-IT Dienstvertrag 

 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum/ 
Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

Anhang A 

zu Anlage 1 

Leistungsbeschreibung WebH-19-09 22.08.2019 9 

3 Preisblatt/Vergütungsübersicht       2 

                        

 

� Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge: in obiger 

1.2.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in der bei 
Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung einschließlich der Muster 1 und 2 

1.2.3 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in 
der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter www.cio.bund.de und die VOL/B unter www.bmwi.de zur Einsichtnahme 
bereit. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des Auftrag-
nehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in den EVB-IT 
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Dienstleistungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung in den EVB-
IT Dienstleistungs-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.  

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen ver-
stehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

2 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

 Beratung 

 Projektleitungsunterstützung  

 Schulung 

 Einführungsunterstützung 

� Betreiberleistungen  

� Benutzerunterstützungsleistungen 

� Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

 Unterstützung bei Planungsleistungen  

 Unterstützung bei Softwareentwicklung 

� Hotline 

� sonstige Dienstleistungen: Serviceleistungen wie in Anhang A zur Anlage 1 Leistungsbeschreibung (LB) 

3 Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kündigung 

3.1 Art, Umfang und Termine 

Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle (Termin- und Leistungs-
plan): 

Lfd. Nr. Leistung 

(ggf. Verweis auf Anlage) 

Ort der Leistung MVD1 Beginn² 

 

Ende/Ter-
min3 

1 2 3 4 5 6 

1 Web-Hosting Allgemein 

Anhang A zur Anlage 1 LB 

Beim Auftragneh-
mer 

2 
Jahre 

1.4.2020 31.3.2022 

(Verlängerung 

bis zu 4 Jahre 

möglich) 

2 Migration aller Sites und Installa-
tion aller Server, siehe Anhang A 
zur Anlage 1 LB 

Beim Auftragneh-
mer 

            Spätestens 
bis 

20.03.2020 

                                    

                                    

1 MVD = Mindestvertragsdauer 
2 wenn keine Vorgabe für Beginn, dann Feld leer lassen 
3 z.B. festes Datum ggf. mit Uhrzeit oder „nach 48 Monaten“ (wenn Vertrag unbefristet, dann Feld leer lassen) 
 
�  Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in Berlin (siehe Ziffer 5.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB). 

3.2 Einmalig zu erbringende Leistungen 

� Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 2 werden einmalig erbracht. 

3.3 Regelmäßig zu erbringende Leistungen 

� Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 werden  

 in folgendem Zyklus erbracht: 
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 wöchentlich 

 monatlich 

jeweils 

 an folgenden Tagen:       (Wochentag(e) bzw. bei monatlichen Zyklen auch „1. Montag im 
Monat“) 

 in der Zeit von       bis       (Uhrzeit) 

nicht jedoch an Feiertagen. 

� in folgenden Zyklen zu folgenden Zeiten erbracht: regelmäßig nach Bedarf. 

3.4 Leistungen, die nur auf Abruf erbracht werden sollen 

 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nur auf Abruf erbracht.  

 Der Mindestvorlauf für den Abruf beträgt       (Stunden/Tage). 

 Die geschätzte Abnahme beträgt       (Stunden/Tage) pro       (z.B. Vertragsmonat/Vertragsquar-
tal/Vertragsjahr/Vertragslaufzeit). 

 Die vereinbarte Mindestabnahme beträgt       (Stunden/Tage) pro       (z.B. Vertragsmonat, Ver-
tragsquartal, Vertragsjahr, Vertragslaufzeit). 

 Die Mindestabnahme für Leistungen, die Reisen erforderlich machen, beträgt pro Abruf       (Stun-
den/Tage). 

Soweit Leistungen nur auf Abruf zu erbringen sind, hält sich der Auftragnehmer in dem vorgenannten Zeitraum zur Leis-
tungserbringung bereit. 

3.5 Abweichende Kündigungsregelung  

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist       Monat(e) zum Ab-
lauf eines       (z.B. Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres).  

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Sonderkündi-
gungsrecht gem. Anlage Nr.       vereinbart. 

4 Vergütung 

4.1 Vergütung nach Aufwand 

 Die Leistungen gemäß 

 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 

 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 

 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 

vergütet. 
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4.1.1 Kategorien 

Lfd. Nr. Bezeichnung der 
Kategorie 

Vergütung für Tä-
tigkeiten innerhalb 
der zuschlagsfreien 

Zeiten  

Zuschläge in Prozent auf die Vergütungssätze aus Spalten 3 und 
4 für Tätigkeiten innerhalb nachfolgender Zeiten 

Stun-
densatz 

Tages-
satz 

Montag bis 
Freitag (Ar-

beitstage) au-
ßerhalb der zu-
schlagsfreien 

Zeiten 

Samstag Sonn- und Feiertage  

von       

bis       

von       

bis       

von       

bis       

von       

bis       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategorie 1 
Weiterer Support 
Technik/Beratung 
(Anlage 3, Pos. 3) 

            
      %       %       % 

      %       % 

Kategorie 2                         %       %       %       %       % 

Kategorie 3                         %       %       %       %       % 

 

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 

Arbeitstag zuschlagsfreie Zeiten  

Montag bis Donnerstag von Siehe LB bis Siehe LB Uhr 

Freitag von Siehe LB bis Siehe LB Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB können bei entsprechendem Nachweis pro 
Kalendertag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Sätze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in Rechnung 
gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag 
geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

 weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.3 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten 

� Reisekosten werden nicht gesondert vergütet.  

 Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.     .  

 

� Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

 Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr.     . 

 

� Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

 Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 

 

� Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 
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 Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

 Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.4 Preisanpassung 

� Es wird eine Preisanpassung  

� gemäß Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB 

 gemäß Anlage Nr.       

für die Kategorien gemäß Nummer 4.1.1 vereinbart. 

4.1.5 Fälligkeit und Zahlung 

Die Vergütung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachträglich fällig, sondern  

 zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

 wie folgt      . 

 gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand  

 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr.       vereinbart. 

4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis 

� Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1+2 werden zum Pauschalfestpreis wie folgt vergütet: 

 Siehe Preisblatt/Vergütungsübersicht (Anlage 3): Pos. 1 Installation und Migration bis 20.03.20: _____€; 
Pos. 2 Monatspauschale Web-Hosting ab 01.04.20: ____€ 

 Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

Betrag:       Anlass:      , 

Betrag:       Anlass:      , 

Betrag:       Anlass:      . 

4.3 Rechnungsadresse 

Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten: 

Anschrift des Auftraggebers 

      

      

5 Service- und Reaktionszeiten* 

� Für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 werden folgende Service- und Reaktionszeiten* vereinbart: 

5.1 Servicezeiten* 

Tag Uhrzeit  

Mo bis Fr von 8:00/9:00 Uhr bis 17:00/18:00 Uhr 

      bis       von       bis       Uhr 

      von       bis       Uhr 

An Sonntagen von       bis       Uhr 

An Feiertagen  von       bis       Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemäß Anlage Nr.      . 
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5.2 Reaktionszeiten* 

Leistung gemäß Nummer 
3.1 

Anlass/Problemkategorie Reaktionszeit* 
in Stunden 

Betriebsverhindernde Störung       1 

Betriebsbehindernde Störung        1 

Leichte Störung       8 

 

� Die Reaktions- und Erledigungszeiten werden in Anlage Nr. 1 Anhang A (LB) festgelegt. 

 

Reaktionszeiten* beginnen ausschließlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt des vereinbarten 
Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten*. 

Ergänzend können in Nummer 12 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

6 Ansprechpartner  

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail):  

Matthias Bitzan, Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin 

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail): 

      

7 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers:  

Lfd. 
Nr. 

Position Schlüsselposition ge-
mäß Ziffer 8.3 EVB-
IT Dienstleistungs-

AGB 

(ja/nein) 

Fachliche Qualifika-
tion 

Sicherheits-
überprüfung  
Ü 1, 2 oder 3 

1 

Sonstige Anforde-
rungen, 

z.B. weitere 
Sicherheitsanforde-

rungen 

1 2 3 4 5 6 

                                    

                                    

                                    

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz  

 

 Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Leistungen 
gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflich-
tungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

 Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, für die Leistungen 
gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       auch Personal einzusetzen, welches lediglich in folgender Sprache zu kom-
munizieren in der Lage ist:      . 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 
     . 
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8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

 Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB vereinbart:      . 

 Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB aus Anlage Nr.      . 

9 Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen 

Für folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte ver-
einbart: 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließli-
ches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleis-
tungs-AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein aus-
schließliches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen:      . 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleis-
tungs-AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist,      . 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleis-
tungs-AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist:      . 

  Von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr.       geregelt. 

  Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 4 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr.      . 

10 Quellcode* 

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software: 

 ist gemäß Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der 
Quellcodes* auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Quellcoderepository zu speichern: 
     . 

 wird abweichend von Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließ-
lich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt:      . 

 wird abweichend von Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließ-
lich der Quellcodes* nicht täglich sondern        (z.B. am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert. 

 erfolgt die Übergabe des Quellcodes* auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form auf einem 
Datenträger. 

11 Abweichende Haftungsregelungen 

 Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen 

 pro Schadensfall       Euro. 

 insgesamt für diesen Vertrag       Euro. 

 Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtver-
letzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr.      .  

 Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen Ge-
winn. 
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12 Vertragsstrafen 

 Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die in Nummer 3.1 lfd. 
Nr.       vereinbarten Leistungstermine. 

 Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird für Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       
die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr.       vereinbart. 

 Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-IT Dienstleis-
tungs-AGB. 

 Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr.      . 

 Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von       Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat.  

 Für jeden Verstoß des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzählungspunkt der Ziffer 8.3 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von       Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auf-
tragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

13 Weitere Regelungen 

13.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

� bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. 5a zu be-

achten. 

 der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr.       zu unterstellen. 

 die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr.       zu beachten. 

 folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 

 Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich Regelungen zur Ge-
heimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr.      . 

� Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden sollen 
(Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. 5b eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest die 

gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet. 

 Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr.      . 

13.2 Haftpflichtversicherung 

 Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 18 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird vereinbart. 

13.3 Teleservice* 

 Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschließlich aufgrund 
der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr.       erbringen und darf dabei ausschließlich folgendes auto-
matisiertes Verfahren einsetzen:       (Produktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben den Anforderun-
gen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr.       genügen.  

13.4 Dokumentations- und Berichtspflichten 

 Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die Leistungen gemäß 
Nummer 3.1 lfd. Nr.       nicht in deutscher, sondern in       Sprache. 

 Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

13.5 Interessenkonflikt 

 Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

14 Pflichten nach Vertragsende 

 Ergänzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den Pflichten des 
Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr.      . 

15 Sonstige Vereinbarungen 

 Sonstige Vereinbarungen:       
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 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 

 

 

 

 

 

                   ,                              ,            

 Ort  , Datum  Ort  , Datum 

 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 

 

 

   

 Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druck-
schrift) 

 Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druck-
schrift) 
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Kurzbeschreibung 

Auftragsbezeichnung:  

Web-Server/ Web-Hosting, deren Bereitstellung und laufende Betreuung für die Deutsche 

AIDS-Hilfe e.V. (DAH) mit den Projekten der DAH sowie den Projekten und Subdomains der 

zurzeit insgesamt 121 Mitgliedsorganisationen (MOs); Bereitstellung und laufende Betreuung 

eines Mailserversystems sowie Intranet-Servers für die DAH und MOs; Hosting, Support, 

Webhosting, Mailhosting, Mailfilterung, DNS-Management, Firewall-Management. 

 

 



 Anhang A zur Anlage 1 
Öffentliche Ausschreibung, Az.: WebH-19-09 

Leistungsbeschreibung – Web-Hosting 

 

 

3 

1 Ausgangssituation 

Für die Bereitstellung und laufende Betreuung aller Sites und Internetprojekte werden unten 

stehend die Anforderungen definiert.  

 

Nachfolgend werden alle Anforderungen für das Hosting beschrieben, die alle (ohne 

Ausnahme) erfüllt werden müssen. Die analog zu den beschriebenen Anforderungen 

veranschlagten Kosten müssen im Preisblatt (Anlage 3) eingetragen werden. 

 

2 Anforderungen für das Hosting www.aidshilfe.de und Präsenzen der MOs 

Folgende allgemeinen Anforderungen für das Hosting www.aidshilfe.de und der Präsenzen 

der MOs müssen sämtlich erfüllt sein. 

• Bereitstellung, Betrieb und Wartung der Server, Betriebssysteme und 

Serveranwendungen für das Hosting 

• Bereitstellung und Betrieb einer einfach zu bedienenden Verwaltungsoberfläche (wie 

z. B. Parallels Plesk) zum Verwalten der Postfächer/E-Mailkonfigurationen, Website-

Einstellungen (FTP-Konten, Stammverzeichnisse, Umleitungen u. ä.), DNS-

Einstellungen etc. mit individuellem Zugang für alle Organisationen und den jeweiligen 

Hosting-Bereichen 

• Bereitstellung und Betrieb des E-Mail-Service für Maildomains der DAH und der MOs 

inkl. mehrstufigem SPAM- und Virenschutz, Mailinglisten, Newsletter, Webmail 

• Bereitstellung von Backupspeicherplatz 

• Domainregistrierung und –verwaltung 

• Zurverfügungstellung der benötigten SSL-Zertifikate 

• DNS- und Firewallmanagement 

• Übertragungsvolumen vom und zum Internet unbegrenzt inklusive 

• Support/Hotlineunterstützung: Aktuell Mo-Fr. 8-18 Uhr (mind. 9-17.00 Uhr) im Festnetz 

und per E-Mail, technische Unterstützung direkt durch zertifizierte Mitarbeiter. 

Zeitnahe Erledigung aller Anfragen und kommunizierten Probleme. Darüber hinaus 

Bereitstellung einer „Notfall“-Hotline außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. 

Nach Migration und Einrichtung aller Web-Projekte (siehe Kapitel 5) ist in der 

Monatspauschale für das Web-Hosting ein Supportkontingent von mindestens zwei 

Stunden inklusive. Es wird ein Supportprotokoll geführt, das dem Auftraggeber 

monatlich zugestellt wird (z.B. per E-Mail). Wird das Supportkontingent nicht erschöpft, 

wird es vom Auftragnehmer dem Folgemonat gutgeschrieben. 
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• Reaktions- und Erledigungszeiten 

Es werden folgende Reaktions- und Erledigungszeiten vereinbart (Reaktions- und 

Erledigungszeiten beginnen mit dem Zugang der entsprechenden Störungsmeldung) 

Störungsklasse Reaktionszeit in Stunden Erledigungszeit in Stunden 

Betriebsverhindernde 

Störung 

1 4 

Betriebsbehindernde Störung 1 6 

Leichte Störung 8 36 

 

Erledigungszeit: Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer die Serviceleistungen 

erfolgreich abzuschießen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der entsprechenden 

Meldung oder dem Eintritt eines vereinbarten Ereignisses innerhalb der vereinbarten 

Servicezeiten und läuft ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. Geht eine 

Meldung oder tritt ein vereinbartes Ereignis außerhalb der vereinbarten Servicezeiten ein, 

beginnt die Erledigungszeit mit Beginn der nächsten Servicezeit. 

 

Störung: Beeinträchtigung der Eignung des Systems oder von Systemkomponenten zur 

vertraglich vereinbarten, bzw. soweit eine solche Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten 

oder sonst zur gewöhnlichen Verwendung. Dies gilt unabhängig von einem Vertreten 

müssen und unabhängig davon, ob diese Abweichung bereits bei der Abnahme bzw. 

Lieferung der ursprünglichen Leistungen vorlag oder nicht. 

 

Reaktionszeit: Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit der Leistung zu 

beginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der entsprechenden Meldung oder 

Eintritt des vereinbarten Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten und läuft 

ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. Geht eine Meldung außerhalb der 

vereinbarten Servicezeiten ein oder tritt das vereinbarte Ereignis außerhalb der 

Servicezeiten ein, beginnt die Reaktionszeit mit Beginn der nächsten Servicezeit. 

 

• Dienstverfügbarkeit: mindestens 99,5 % p.a 

• Sicherheitspaket, Serversicherheit: beinhaltet neben dem Support Server-Monitoring, 

unterbrechungsfreie Stromversorgung und Klimatisierung. Das Rechenzentrum wird 

prozessorientiert nach ISO 27001 unter Beachtung der Empfehlungen des BSI 

Grundschutzes betrieben 
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Alle zu erbringenden Leistungen im Überblick: 

Leistung (Domainhosting) Mindestvoraussetzungen 

Webspace je Subdomain Gesamtquota*  

CMS-Systeme Einsatz beliebiger, auf Apache/PHP/MySQL 

basierender Systeme 

Transfervolumen unlimitiert 

MySQL-Datenbanken je Domain/Subdomain unlimitiert 

SSL-Zertifikate 4 Stück (je 1 CN) 

FTP-Zugang erforderlich 

PHP, PHP-Upload, Perl, SSl erforderlich 

Werbefreiheit zwingend 

Domains Domainregistrierung und –verwaltung inkl. 

 

Leistung (E-Mail) Mindestvoraussetzungen 

Postfachgröße Gesamtquota* 

SPAM-Schutz erforderlich 

Virenschutz erforderlich 

SMTP-Queue 4 Tage 

Autoresponder erforderlich 

Weiterleitung erforderlich 

Werbefreiheit zwingend 

 

* Die Gesamtquota für Webhosting und E-Mail-Postfächer beträgt derzeit 600 GB, bei 

Abweichung ist die zur Verfügung stehende Gesamtquota im Angebotsschreiben 

anzugeben, mindestens 400 GB (aktuell in Nutzung sind 200 GB) 
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3 Aktuelle Konfiguration und Nutzungsumfang  

a) Hosting 

- rund 10 registrierte .de Domains (25 .de-Domains inklusive) 

- ca. 80 aktive Hostings, davon ca. 60 mit eigener Website, die restlichen verwenden nur E-Mail 

- 67 MySQL Datenbanken 

- Nutzung aller gängigen CMS-Systeme (z. B. TYPO3, Wordpress, Joomla, Drupal, etc.) mit 

unterschiedlichen Versionsständen nach Wahl der jeweiligen MO  

 

Folgende Komponenten sind aktuell im Einsatz: 

PHP 7.2 , MySQL 10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 - Ubuntu 18.04 

 

4 SSL-Zertifikate: 

telefonberatung.aidshilfe-beratung.de 

www.aidshilfe.de 

mail.aidshilfe.de 

en.aidshilfe.de 

 

b) E-Mail: 

 

Aktuell werden 750 E-Mail-Adressen verwendet, davon 380 mit Postfach (POP3/IMAP; 

Webmailer) und 370 mit Mail-Umleitungen. Die restlichen sind reine Verteilergruppen oder 

Autoresponder. Außerdem werden Mailinglisten bedient (Mailman). 

 

Konfiguration der aktuellen Umgebung: 

Eigene virtuelle Server (mit je 4 CPUs, 12 GB RAM, 500 GB HDD) 

Ubuntu 18.04 (64 bit) 

Plesk Onyx v17.8.11 

 

 

4 Hosting Intranet 

Die DAH betreibt ein verbandsübergreifendes Intranet 

 

auf Intrexx-Basis (benötigt PostgreSQL-Datenbank und Tomcat). 

 

1 SSL Zertifikat: 

Intern.aidhilfe.de 

Speicherplatzbedarf aktuell ca. 45 GB (steigend) 

 

Konfiguration der derzeitigen Umgebung: 

Eigener virtueller Server, 2 CPUs, 8 GB RAM, 100 GB HDD 

Ubuntu 18.04 (64 bit)  
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5 Migration aller Web-Sites/-Projekte aidshilfe.de / E-Mail-Server 

Mit Zuschlagserteilung müssen bis spätestens 20.03.2020 (Hosting-Vertragsbeginn 

(01.04.2020) alle wie oben beschriebenen Web-Sites und Web-Projekte unter aidshilfe.de auf 

den/die Server des Auftragnehmers migriert werden. Im Anhang dieses Dokuments befindet 

sich eine Liste mit allen Adressen (URLs). 

Die komplette Migration wird vom Auftragnehmer durchgeführt: 

• beginnend mit der rechtzeitigen Information der Betreiber aller Web-Projekte 

(Planung) über die anstehende Migration zzgl. der Information, was seitens der 

Betreiber zu tun ist 

• Installation aller notwendigen Server und Programme (vom derzeitigen Web-Hoster 

werden alle Zugangsdaten bzw. Zugriffsmöglichkeiten bereitgestellt und ggf. auch 

fachbezogene Fragen beantwortet) 

• Durchführung des Transfers der Projekte, Kommunikation und (Termin-)Kontrolle 

• Unterstützung der Projekte bei Fragen zur Migration/Konfiguration 

• Protokollierung der Migrationsschritte und Übergabe des Abschlussprotokolls an den 

Auftraggeber 

 

 

  



 Anhang A zur Anlage 1 
Öffentliche Ausschreibung, Az.: WebH-19-09 

Leistungsbeschreibung – Web-Hosting 

 

 

8 

Anhang (Liste aller aidshilfe.de-Projekte) 

Nr. URL 
1 afrolebenplus.de  
2 ah-mk.de  
3 aidshilfe-bodensee.de  
4 aidshilfe-gl.de  
5 aidshilfe-oberschwaben.de  
6 aidshilfe-ravensburg.de  
7 aidshilfe-rv.de  
8 aidshilfe.de 
9 aktion.aidshilfe.de  
10 art-collector.de  
11 augsburg.aidshilfe.de  
12 berlin.aidshilfe.de  
13 blog.aidshilfe.de  
14 bochum.aidshilfe.de  
15 braunschweig.aidshilfe.de  
16 cafeposithiv.aidshilfe.de  
17 care24-sozialedienste.de  
18 chemnitz.aidshilfe.de  
19 dah.aidshilfe.de  
20 darmstadt.aidshilfe.de  
21 dresden.aidshilfe.de  
22 duesseldorf.aidshilfe.de 
23 duesseldorf19228.de  
24 erfurt.aidshilfe.de  
25 frankfurt.aidshilfe.de  
26 gaga.aidshilfe.de  
27 giessen.aidshilfe.de  
28 goettingen.aidshilfe.de  
29 halle.aidshilfe.de  
30 hamm.aidshilfe.de  
31 hannover.aidshilfe.de  
32 health-support.de  
33 heartbreaker.aidshilfe.de  
34 hetero.aidshilfe.de  
35 hin-und-wech.aidshilfe.de  
36 hin-und-wech.de  
37 intern.aidshilfe.de 
38 jena.aidshilfe.de  
39 jes.aidshilfe.de  
40 kaiserslautern.aidshilfe.de  
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41 kassel.aidshilfe.de  
42 koblenz.aidshilfe.de  
43 krefeld.aidshilfe.de  
44 kuckucksei.de  
45 leipzig.aidshilfe.de  
46 life-guards.de  
47 liferun.de  
48 lueneburg.aidshilfe.de  
49 magazin.hiv  
50 marburg.aidshilfe.de  
51 mittelhessen.aidshilfe.de  
52 niedersachsen.aidshilfe.de  
53 nrw.aidshilfe.de  
54 offenbach.aidshilfe.de  
55 paderborn.aidshilfe.de  
56 pluzz.de  
57 qualitaet.aidshilfe.de  
58 sachsen.aidshilfe.de  
59 schlau-duesseldorf.com  
60 schreiben-gegen-aids.de  
61 shop.aidshilfe.de  
62 sljd.de  
63 solingen.aidshilfe.de  
64 telefonberatung.aidshilfe-beratung.de  
65 test.aidshilfe.de  
66 transberatung-duesseldorf.de 
67 trier.aidshilfe.de  
68 tuebingen.aidshilfe.de  
69 ulm.aidshilfe.de  
70 umfrage.aidshilfe.de  
71 unna.aidshilfe.de  
72 weimar.aidshilfe.de  
73 westmuensterland.aidshilfe.de  
74 wilhelmshaven.aidshilfe.de  
75 wismar.aidshilfe.de  
76 wordpress.aidshilfe.de  
77 wuppertal.aidshilfe.de  
78 zwickau.aidshilfe.de  
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I. Angebotsform 

Das Angebot ist ausschließlich in Schriftform auf dem Postweg oder persönlich abzugeben. Angebote 
per Fax oder E-Mail sind nicht zugelassen.  

Das Angebot ist als solches zu kennzeichnen und in einem verschlossenen Umschlag einzureichen. Das 
Angebot ist in einem zweiten verschlossenen Umschlag an folgenden Adressaten zu richten: 

Deutschen Aidshilfe e.V. (DAH) 

Vergabestelle 

Wilhelmstraße 138 

10963 Berlin 

Änderungen, Ergänzungen oder ein Zurückziehen des Angebotes sind bis zum Schlusstermin für den 
Angebotseingang möglich; es gelten die gleichen Formerfordernisse wie für das Ursprungsangebot 
selbst. 

II. Angebotsinhalt 

• Das Angebot muss vollständig sein, also sämtliche geforderten Angaben, Erklärungen und Nach-
weise beinhalten. 

• Eventuelle Änderungen an Eintragungen des Bieters müssen zweifelsfrei sein. 

• Änderungen und Ergänzungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig! Soweit dem Bieter Er-
läuterungen zum besseren Verständnis des Angebotes erforderlich erscheinen, können diese dem 
Angebot gesondert beigefügt werden. 

• Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

• Das Angebot ist eigenhändig durch Namensunterschrift zu unterzeichnen. 

• Das Angebot sowie jeglicher Schriftverkehr mit dem Auftraggeber sind in deutscher Sprache ab-
zufassen. 

• Es erfolgt keine Losaufteilung.  

III. Im Angebot geforderte Angaben, Erklärungen und Nachweise 

a) Eignung 

• Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) 

b) Sonstige Anforderungen, Nachweise und/oder Erklärungen 

• Preisblatt/Vergütungsübersicht, vollständig und zweifelsfrei ausgefüllt und eigenhändig unter-

schrieben (Anlage 3) 
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• Eigenerklärung Datenschutz (Anlage 5a): Mit Vertragsabschluss erfolgt der Abschluss einer Ver-

einbarung über Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11 BDGS (Anlage 5b). 

• Formlose Erklärung zur Technischen Leistungsfähigkeit (Anlage 6): 

- Technisches Personal: mind. 3 Mitarbeiter 

- mind. 3 Referenzen, mit Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten beiden 

abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung bezüglich Inhalt, Preis 

und Aufwand vergleichbar sind. 

 

c) Bietergemeinschaft 

Sofern beabsichtigt ist eine Bietergemeinschaft zu bilden, sind im Angebot sind jeweils die Mitglieder 
sowie eines der Mitglieder als bevollmächtigter Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des 
Vertrages zu benennen. Der bevollmächtigte Vertreter hat das Angebot eigenhändig zu unterschreiben. 
Eine Darlegung der einzelnen Zuständigkeiten ist dem Angebot beizufügen. Die Mitglieder der Bieterge-
meinschaft verpflichten sich für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten 
zur gesamtschuldnerischen Haftung. 

Die Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) ist von allen beteiligten Mitgliedern erfor-
derlich.  

Die nachträgliche Bildung einer Bietergemeinschaft oder Veränderung ihrer Zusammensetzung wird nicht 
zugelassen. 

d) Unterauftragsvergabe 

Für den Fall der Weitergabe von Leistungen sind mit dem Angebot die vorgesehenen Unterauftragnehmer 
namentlich zu benennen und Art und Umfang der Unterauftragsvergabe zu beschreiben. 

Zudem ist dem Angebot eine Verpflichtungserklärung des Unterauftragnehmers beizufügen, aus der her-
vorgeht, dass im Falle der Zuschlagserteilung eine Zusammenarbeit mit dem Bieter erfolgt.  

e) Muster und Proben 

Muster und Proben sind als zum Angebot gehörig zu kennzeichnen. 

Entwürfe und Ausarbeitungen sowie Muster und Proben, die bei der Prüfung der Angebote nicht ver-
braucht werden, gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum des Auftraggebers über, soweit in 
den Vergabeunterlagen nichts Gegenteiliges festgelegt ist oder Sie im Angebot bzw. innerhalb von 24 
Werktagen nach Ablauf der Bindefrist keine Rückgabe verlangen. 

Der Auftraggeber haftet nicht für Wertminderungen oder einen Verlust von Proben und Muster, die als 
Folge notwendiger Prüfungen entstehen. Im Übrigen haftet er bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

Gefahr und Kosten der Rückgabe trägt der Bieter. 

f) Sonstiges 

Ab einem Auftragswert von 30.000,- Euro wird der Auftraggeber beim Bundesamt für Justiz von Amts 
wegen einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (gemäß § 150a Abs. 1 Nr. 4 GewO) anfordern und 
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im Rahmen der Eignungsprüfung ausgewertet. Eine Abforderung erfolgt nur, sofern der Bieter nach vor-
läufiger Angebotsprüfung und –Wertung für eine Zuschlagserteilung in Betracht kommt. 

IV. Kosten 

Für die Angebotserstellung wird keine Vergütung gezahlt. 

V. Fristen 

a) Schlusstermin für den Angebotseingang: 19.11.2019, 12:00 Uhr 

Maßgeblich für den fristgerechten Eingang ist der Eingangsstempel der DAH. 

 

b) Ablauf der Bindefrist: 31.03.2020 

Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist. Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der Bieter an 
sein Angebot gebunden, falls nicht zuvor durch Zuschlag ein Vertrag geschlossen wurde.  

Ein Angebot gilt als nicht berücksichtigt, wenn bis zum Ablauf der Bindefrist kein Zuschlag darauf erteilt 
wurde. 

VI. Fragen und Auskünfte 

Frau Brigitte Strunk (IT-Koordination), Dr. Matthias Bitzan (Verwaltungsmanager)  
E-Mail: vergabe@dah.aidshilfe.de, Fax: 030 690087-42 

Fragen und Antworten werden grundsätzlich allen potenziellen Bietern unter www.aidshilfe.de/webh zur 
Verfügung gestellt, um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten. 

Eventuelle Fragen sowie deren Beantwortung und ggf. ergänzende Dokumente können von allen poten-
ziellen Bietern unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter www.aidshilfe.de/webh abge-
rufen werden und sind bei der Erstellung des Angebotes zwingend zu beachten. Die Bieter sind verpflich-
tet, selbstständig bis zum Ende der Angebotsfrist mögliche Informationen abzurufen 

Alle Auskünfte sollten rechtzeitig, mindestens sieben Tage vor Ablauf der Angebotsfrist, angefordert wer-
den. 

VII. Zuschlag 

a) Zuschlagskriterien 

Einziges Zuschlagskriterium ist der niedrigste Preis. 
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b) Informationen über die Zuschlagserteilung: 

 Unterrichtung der Bewerber oder Bieter gemäß § 46 UVgO 

Die DAH unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter unverzüglich über die erfolgte Zuschlagserteilung. 
Gleiches gilt hinsichtlich der Aufhebung oder erneuten Einleitung eines Vergabeverfahrens, einschließlich 
der Gründe dafür. 

Auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unterrichtet die DAH unverzüglich, spätestens innerhalb von 
15 Tagen nach Eingang eines entsprechenden Antrages, die nicht berücksichtigten Bieter über die we-
sentlichen Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Ange-
bots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, und die nicht berücksichtigten Bewerber über die we-
sentlichen Gründe ihrer Nichtberücksichtigung. 

VIII. Verwendung der Vergabeunterlagen / Verschwiegenheitspflicht 

Die Vergabeunterlagen dürfen nur zur Erstellung des Angebotes sowie zur Leistungserbringung im Falle 
der Zuschlagserteilung benutzt werden. Jede Benutzung für andere Zwecke oder Weitergabe an Dritte 
ist untersagt.  

Auch nach Beendigung der Angebotsphase ist seitens des Bieters über die Ihm bei seiner Tätigkeit be-
kannt gewordenen internen Angelegenheiten der DAH Verschwiegenheit zu bewahren. Dazu sind auch 
die beteiligten Mitarbeiter des Bieters zu verpflichten. 

IX. Maßgebliche Rechtsvorschriften 

Auf das Vergabeverfahren finden im Wesentlichen die folgenden Rechtsvorschriften in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung Anwendung: 

• Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb 
der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UvgO); diese wird kein Vertragsbe-
standteil, es besteht kein klagbares Recht auf ihre Anwendung, 

• Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen. 
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* Aufkleber für „den inneren verschlossenen Umschlag“ 

 

 

 
Angebot 

„Ausschreibung Web-Hosting 

 
WebH-19-09 

 

Schlusstermin für den Angebotseingang: 19.11.2019, 12:00 Uhr 

– Bitte nicht öffnen –  
 

 

 

 

 



Öffentliche Ausschreibung: Web-Hosting
Az. WebH-19-09

Preisblatt/Vergütungsübersicht Anlage 3

vertreten durch:

Straße und Hausnr.:

PLZ / Ort:

Land:

Geschäftszeichen:

Kontaktperson:

Telefon/Fax:

E-Mail:

UNTERSCHRIFT

Bieter-/

Firmenname:

Alle gelb hinterlegten Felder sind auszufüllen (ansonsten Ausschluss)

Dieses Preisblatt muss unterschrieben werden (ansonsten Ausschluss)

Seite 1/2



Öffentliche Ausschreibung: Web-Hosting
Az. WebH-19-09

Hiermit wird  erklärt, dass sämtliche in der Leistungsbeschreibung (LB) Anhang A zur

Anlage 1 genannten Anforderungen  zu unten stehenden Konditionen erfüllt werden können

Pos. Leistung

Festpreis €

netto

Monatlich €

netto

Std.satz €

netto

1 Installation aller Server und Programme

Migration aller Projekte und Daten

Ordnungsgemäßer Betrieb per 20.03.2020 (einmalig)

2 Monatspauschale Web-Hosting ab 01.04.2020

incl. 2 Std. Support

Stundensätze

3 Weiterer Support Technik/Beratung

Seite 2/2
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Hiermit erkläre/n ich/wir entsprechend § 31 UVgO i. V. m. §§ 123, 124 GWB das Folgende: 

 

Weder ich/wir noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist (§ 123 Abs. 3 
GWB), sind in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt wegen: 

� § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereini-
gungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

� § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 

� § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemein-
schaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in de-
ren Auftrag verwaltet werden, 

� § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder 
in deren Auftrag verwaltet werden, 

� § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgesetzes, Arti-
kel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 
10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Ver-
folgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen 
Strafgerichtshofes,  

� Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländi-
scher Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), 

� § 370 Abgabenordnung (AO), auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der 
gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat 
gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von 
den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet wer-den, 

� Verstoßes gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. 

 

Ich/Wir erkläre/n zu § 124 GWB, dass 

� das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nachweislich gegen geltende 
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

� das Unternehmen zahlungsfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens weder ein Insol-
venzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung be-
antragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist und das Unternehmen sich 
weder in Liquidation befindet noch seine Tätigkeit eingestellt hat, 

� das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird, 

� das Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Ver-
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 
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� kein Interessenskonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unpartei-
lichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der 
Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

� das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentli-
chen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen 
Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

� das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine schwerwie-
gende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat, 

� das Unternehmen  

o nicht versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzu-
lässiger Weise zu beeinflussen, 

o nicht versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 
Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 

o keine fahrlässigen oder vorsätzlich irreführenden Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, 
oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

 

Ich/Wir erkläre/n zudem: (Die zutreffende Aussage ist anzukreuzen und ggf. zu begründen.) 

 

� Gegen mich/uns ist  
 

� ein Ermittlungsverfahren 
 
� ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 

 
wegen einer Zuwiderhandlung gegen gesetzliche Vorschriften anhängig, die als schwere Ver-
fehlung im Sinne des § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB einzustufen sein könnte. 

 
Hinweis: Die genauen Umstände sind im Folgenden darzulegen und zu begründen*. 

 

 

 

 

 

  *ggf. auf gesonderter Anlage 

 

� Gegen mich/uns ist kein Ermittlungs- und /oder Ordnungswidrigkeitenverfahren im oben ge-
nannten Sinne anhängig. 
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Mir/uns ist bewusst, dass wissentlich falsche Angaben in der vorstehenden Erklärung 

- meinen/unseren Ausschluss von der Auftragserteilung gemäß § 31 Abs. 1 UVgO i. V. m. § 124 
Abs. 1 Nr. 8 GWB 

- im Falle der Auftragserteilung eine fristlose Kündigung des Vertrages 

zur Folge haben können. 

 

 

 

 

__________________, den _____________ 

 

 

 

_______________________________    _______________________ 

     (Unterschrift)     (Firmenstempel) 
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Hiermit erkläre/n ich/wir das Folgende: 

 

� Mein/unser Unternehmen ist dem Datenschutz verpflichtet und hält die Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (BDSG n.F.) ein.  

 
� Ich/wir verpflichten uns, zum Vertragsabschluss mit dem Auftraggeber eine Vereinbarung über Auf-

tragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO abzuschließen. Die Vorlage zum Vertrag Auftragsverarbei-
tung gemäß Art. 28 DSGVO in den Ausschreibungsunterlagen habe ich/haben wir zur Kenntnis ge-
nommen.  

 
 
Mir/uns ist bewusst, dass wissentlich falsche Angaben in der vorstehenden Erklärung meinen/unseren 
Ausschluss von dieser und weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben können. 

 

 

 

__________________, den _____________ 

 

 

 

_______________________________    _______________________ 

   (eigenhändige Namensunterschrift)     (Firmenstempel) 
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Mustervertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO 
 

Vereinbarung 

zwischen dem/der 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V., Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin 

- Verantwortlicher - nachstehend Auftraggeber genannt - 

und dem/der 

................................................................................................ 

- Auftragsverarbeiter - nachstehend Auftragnehmer genannt 

[ggf.: Vertreter gemäß Art. 27 DS-GVO: 

................................................................................................] 

 

Hinweis 

„Die einzelnen Festlegungen nach Art. 28 Abs. 3 DS-GVO sollten vollständig in die Vereinbarung 

übernommen und wie eine Checkliste abgearbeitet werden. Die für das konkrete 

Dienstleistungsverhältnis zutreffenden Alternativen sollten angekreuzt werden. Leerfelder sind ggf. 

entsprechend des konkreten Auftrags auszufüllen.“ 

 

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags 

(1) Gegenstand 

� Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus der 

Leistungsvereinbarung/SLA/................................................. vom ..................., auf die hier 

verwiesen wird (im Folgenden Leistungsvereinbarung). 

oder 

� Gegenstand des Auftrags zum Datenumgang ist die Durchführung folgender Aufgaben durch 

den Auftragnehmer: ……………………………………………………………………… (Definition der Aufgaben) 

(2) Dauer 

� Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit der Leistungsvereinbarung. 

oder (insbesondere, falls keine Leistungsvereinbarung zur Dauer besteht) 

� Der Auftrag wird zur einmaligen Ausführung erteilt. 

oder 
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� Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) ist befristet bis zum ................... 

oder 

� Der Auftrag ist unbefristet erteilt und kann von beiden Parteien mit einer Frist von ................... 

zum ................... gekündigt werden. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung bleibt hiervon 

unberührt.  

 

2. Konkretisierung des Auftragsinhalts 

(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten  

 

� Art und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer für den 

Auftraggeber sind konkret beschrieben in der Leistungsvereinbarung vom ................... 

oder  

� Nähere Beschreibung des Auftragsgegenstandes im Hinblick auf Art und Zweck der Aufgaben 

des Auftragnehmers: ........................................ 

Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Artt. 

44 ff. DS-GVO erfüllt sind. Das angemessene Schutzniveau in ……………………….  

� ist festgestellt durch einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission (Art. 45 Abs. 3 

DS-GVO); 

� wird hergestellt durch verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Artt. 46 Abs. 2 lit. b 

i.V.m. 47 DS-GVO); 

� wird hergestellt durch Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 litt. c und d DS-GVO); 

� wird hergestellt durch genehmigte Verhaltensregeln (Artt 46 Abs. 2 lit. e i.V.m. 40 DS-

GVO); 

� wird hergestellt durch einen genehmigten Zertifizierungsmechanismus (Artt. 46 Abs. 2 

lit. f i.V.m. 42 DS-GVO). 

� wird hergestellt durch sonstige Maßnahmen: ……………………………. (Art. 46 Abs 2 lit. a, 

Abs. 3 litt. a und b DS-GVO) 

(2) Art der Daten  

� Die Art der verwendeten personenbezogenen Daten ist in der Leistungsvereinbarung konkret 

beschrieben unter: ....................... 

oder 

� Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten/-

kategorien (Aufzählung/Beschreibung der Datenkategorien) 

□ Personenstammdaten  
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□ Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail) 

□ Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)  

□ Kundenhistorie 

□ Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten 

□ Planungs- und Steuerungsdaten 

□ Auskunftsangaben (von Dritten, z.B. Auskunfteien, oder aus öffentlichen 

Verzeichnissen) 

□ ... 

(3) Kategorien betroffener Personen 

� Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen sind in der 

Leistungsvereinbarung konkret beschrieben unter: .................................. 

oder 

� Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen: 

□ Kunden 

□ Interessenten 

□ Abonnenten 

□ Beschäftigte 

□ Lieferanten 

□ Handelsvertreter 

□ Ansprechpartner 

□ ... 

 

3. Technisch-organisatorische Maßnahmen 
(1) Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten und 

erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, 

insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung zu dokumentieren und dem 

Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die 

dokumentierten Maßnahmen Grundlage des Auftrags. Soweit die Prüfung/ein Audit des Auftraggebers 

einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen. 

(2) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit gem. Artt. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DS-GVO insbesondere in 

Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu 

treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem 

Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit 

sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten 

und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO zu berücksichtigen [Einzelheiten in Anlage 1]. 

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und 

der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate 

Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht 

unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren. 
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4. Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten 
(1) Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig sondern 

nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung 

einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer 

wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. 

(2) Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, 

Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers 

unmittelbar durch den Auftragnehmer sicherzustellen. 

 

5. Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche 

Pflichten gemäß Artt. 28 bis 33 DS-GVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung 

folgender Vorgaben: 

a)  Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Artt. 

38 und 39 DS-GVO ausübt.  

� Dessen Kontaktdaten werden dem Auftraggeber zum Zweck der direkten 

Kontaktaufnahme mitgeteilt. Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten wird 

dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.  

� Als Datenschutzbeauftragte(r) ist beim Auftragnehmer Herr/Frau [Eintragen: 

Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail] bestellt. Ein Wechsel 

des Datenschutzbeauftragten ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

� Dessen jeweils aktuelle Kontaktdaten sind auf der Homepage des 

Auftragnehmers leicht zugänglich hinterlegt. 

b)  Der Auftragnehmer ist nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

verpflichtet. Als Ansprechpartner beim Auftragnehmer wird Herr/Frau [Eintragen: 

Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail] benannt. 

c)  Da der Auftragnehmer seinen Sitz außerhalb der Union hat, benennt er folgenden 

Vertreter nach Art. 27 Abs. 1 DS-GVO in der Union: [Eintragen: Vorname, Name, 

Organisationseinheit, Telefon, E-Mail]. 

d) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Artt. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 DS-GVO. 

Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf 

die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum 

Datenschutz vertraut gemacht wurden. Der Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer 

unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 

ausschließlich entsprechend der Weisung des Auftraggebers verarbeiten einschließlich der 

in diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur 

Verarbeitung verpflichtet sind. 

e) Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen gemäß Artt. 28 Abs. 3 S. 2 lit. c, 32 DS-GVO [Einzelheiten 

in Anlage 1]. 

f) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

g) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und 

Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. Dies gilt 

auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder 
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Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der 

Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt. 

h) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem 

Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen 

Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der 

Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach 

besten Kräften zu unterstützen. 

i) Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen 

und organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem 

Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden 

Datenschutzrechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person 

gewährleistet wird. 

j) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gegenüber dem Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach Ziffer 7 dieses 

Vertrages. 

 

6. Unterauftragsverhältnisse 
(1) Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, 

die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu gehören 

Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-

/Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern 

sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und 

Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der 

Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit 

der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und 

gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.  

 

(2) Der Auftragnehmer darf Unterauftragnehmer (weitere Auftragsverarbeiter) nur nach vorheriger 

ausdrücklicher schriftlicher bzw. dokumentierter Zustimmung des Auftraggebers beauftragen.  

a)  Eine Unterbeauftragung ist unzulässig. 

b)  Der Auftraggeber stimmt der Beauftragung der nachfolgenden Unterauftragnehmer 

zu unter der Bedingung einer vertraglichen Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 

DS-GVO: 

Firma 

Unterauftrag

nehmer 

Anschrift/Land 

 

Leistung 

   

   

 

c)  Die Auslagerung auf Unterauftragnehmer oder  

 

 der Wechsel des bestehenden Unterauftragnehmers 

sind zulässig, soweit: 

- der Auftragnehmer eine solche Auslagerung auf Unterauftragnehmer dem Auftraggeber 

eine angemessene Zeit vorab schriftlich oder in Textform anzeigt und 
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- der Auftraggeber nicht bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten gegenüber dem 

Auftragnehmer schriftlich oder in Textform Einspruch gegen die geplante Auslagerung 

erhebt und 

- eine vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 DS-GVO zugrunde 

gelegt wird. 

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den Unterauftragnehmer und 

dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen für eine 

Unterbeauftragung gestattet. 

(4) Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der 

Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sicher. 

Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen. 

(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragnehmer  

� ist nicht gestattet; 

� bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftraggebers (mind. Textform);  

� bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftragnehmers (mind. Textform);  

sämtliche vertraglichen Regelungen in der Vertragskette sind auch dem weiteren Unterauftragnehmer 

aufzuerlegen. 

 

7. Kontrollrechte des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen 

durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, 

sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung 

dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen.  

(2) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des 

Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 

Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die 

Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.  

(3) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann erfolgen 

durch  

� die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DS-GVO; 

� die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-

GVO; 

� aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. 

Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, 

Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren); 

� eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach 

BSI-Grundschutz). 

(4) Für die Ermöglichung von Kontrollen durch den Auftraggeber kann der Auftragnehmer einen 

Vergütungsanspruch geltend machen. 

 

8. Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 

der DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei 

Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu gehören u.a. 
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a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische 

Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte 

Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken 

berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen 

ermöglichen 

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber 

zu melden 

c) die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem 

Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante 

Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen 

d) die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung 

e) die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der 

Aufsichtsbehörde 

(2) Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder nicht auf ein 

Fehlverhalten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, kann der Auftragnehmer eine Vergütung 

beanspruchen. 

 

9. Weisungsbefugnis des Auftraggebers 
(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich (mind. Textform).  

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, 

eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die 

Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber 

bestätigt oder geändert wird. 

 

10. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten 
(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon 

ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen 

Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten erforderlich sind. 

(2) Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den 

Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auftragnehmer 

sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse 

sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber 

auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für 

Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.  

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 

dienen, sind durch den Auftragnehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das 

Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem 

Auftraggeber übergeben. 

  



8 
 

Anlage – Technisch-organisatorische Maßnahmen 

1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

• Zutrittskontrolle 

Kein unbefugter Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z.B.: Magnet- oder Chipkarten, 
Schlüssel, elektrische Türöffner, Werkschutz bzw. Pförtner, Alarmanlagen, Videoanlagen; 

• Zugangskontrolle 

Keine unbefugte Systembenutzung, z.B.: (sichere) Kennwörter, automatische 

Sperrmechanismen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern; 

• Zugriffskontrolle 

Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems, z.B.: 

Berechtigungskonzepte und bedarfsgerechte Zugriffsrechte, Protokollierung von Zugriffen; 

• Trennungskontrolle 

Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, z.B. 

Mandantenfähigkeit, Sandboxing; 

• Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO) 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung 

zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 

werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und 

entsprechende technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen; 
 

2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

• Weitergabekontrolle 

Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung 

oder Transport, z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN), elektronische Signatur; 

• Eingabekontrolle 

Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme 

eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, z.B.: Protokollierung, 

Dokumentenmanagement; 
 

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

• Verfügbarkeitskontrolle 
Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z.B.: Backup-Strategie 

(online/offline; on-site/off-site), unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Virenschutz, 

Firewall, Meldewege und Notfallpläne; 

• Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO); 
 

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 

Abs. 1 lit. d DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO) 

• Datenschutz-Management; 

• Incident-Response-Management; 

• Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO); 

• Auftragskontrolle 

Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DS-GVO ohne entsprechende Weisung 

des Auftraggebers, z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsmanagement, 

strenge Auswahl des Dienstleisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen. 
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Die folgenden geforderten Angaben, Erklärungen und Nachweise sind dem Angebot in jedem Fall 

beizufügen: 

� Preisblatt/Vergütungsübersicht, vollständig und zweifelsfrei ausgefüllt und eigenhändig unter-

schrieben (Anlage 3) 

� Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) 

� Eigenerklärung Datenschutz (Anlage 5a) 

� Formlose Erklärung zur Technischen Leistungsfähigkeit (Anlage 6) 

- Technisches Personal: mind. 3 Mitarbeiter 

- mind. 3 Referenzen, mit Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten beiden 

abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung bezüglich Inhalt, Preis 

und Aufwand vergleichbar sind. 

 

Im Falle der Gründung einer Bietergemeinschaft zusätzlich: 

� Eigenerklärung entsprechend §§ 123, 124 GWB (Anlage 4) von jedem Mitglied der Bietergemein-

schaft 

� Nachweis der fachlichen Eignung (sofern gefordert) von demjenigen Mitglied der Bietergemein-

schaft, das für die Erbringungen der jeweiligen (Teil-)Leistung vorgesehen ist 

� Beschreibung der einzelnen Zuständigkeiten im Rahmen des Angebotes 

 

Im Falle der Einbeziehung von Unterauftragnehmern zusätzlich: 

� Name(n) des/der Unterauftragnehmer(s) 

� Darstellung von Art und Umfang der Unterauftragsvergabe 

� Verpflichtungserklärung über eine entsprechende Zusammenarbeit des Unterauftragsnehmers 

mit dem Bieter 
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1 Gegenstand des Vertrages 

1.1 Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten Dienstleistungen des Auftragnehmers. Werkver-

tragliche Leistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages. 

1.2 Der Auftragnehmer schuldet eine sorgfältige Leistungserbringung, die dem zum Zeitpunkt der Leis-

tungserbringung jeweils aktuellen Stand der Technik auf dem Gebiet der Beauftragung entspricht, so-

weit nichts anderes vereinbart ist.  Die Leistung ist in deutscher Sprache zu erbringen, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. Der Auftragnehmer ist zur Neutralität bei der Leistungserbringung verpflichtet. 

1.3 Werden die Leistungen auf Abruf des Auftraggebers geschuldet und ist keine Mindestabnahme ver-

einbart, besteht kein Anspruch auf Abruf. Soweit kein Mindestvorlauf vereinbart ist, hat der Auftrag-

nehmer unverzüglich nach Abruf mit der Leistung zu beginnen. 

1.4 Der Auftragnehmer ist nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Auftraggebers berechtigt, soweit 

nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

1.5 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vereinbarten Leistungen mit Hilfe von automatisierten Ver-

fahren nur dann berechtigt, wenn er im Angebot das zu verwendende Produkt benennt und gleichzei-

tig den Tatsachen entsprechend gewährleistet, dass dieses Produkt keine Kommunikationsfunktionen 

zu Dritten und keine andere, den Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufende, Funktionalität auf-

weist. Insbesondere darf das Produkt keine Funktionalitäten zum Ausspähen von Daten enthalten, 

keine Informationen über die IT-Systeme des Auftraggebers, deren Daten, deren Lizenzierung oder 

das Benutzerverhalten an Dritte übermitteln, zu anderen Zwecken als für die Erbringung der Leistun-

gen oder derart speichern, dass Dritte darauf Zugriff nehmen könnten. Die Auswechslung bzw. der 

Einsatz eines neuen Releases des Produktes bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Auftragge-

bers im Einzelfall. Der Auftraggeber wird einwilligen, wenn der Auftragnehmer in Bezug auf das neu 

einzusetzende Produkt die oben genannte Gewährleistung übernommen hat. Liegen zureichende tat-

sächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass das Produkt den vorgenannten Anforderungen nicht ent-

spricht und kann der Auftragnehmer diese nicht ausräumen, kann der Auftraggeber den Einsatz des 

Produktes untersagen. 

1.6 Soweit der Auftragnehmer Leistungen an Hard- und/oder Software (einschließlich Firmware) erbringt, 

dürfen diese Leistungen weder die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der ITK-Infrastruktur 

oder Teile davon gefährden, noch den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers 

zuwiderlaufen durch  

 unerwünschtes Absetzen/Ausleiten von Daten, 

 unerwünschte Veränderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder 

 unerwünschtes Einleiten von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen.  

Unerwünscht ist eine mögliche Aktivität, wenn sie so weder vom Auftraggeber in seiner Leistungsbe-

schreibung oder im Rahmen der Leistungserbringung gefordert, noch vom Auftragnehmer unter kon-

kreter Beschreibung der Aktivität und ihrer Funktionsweise angeboten, noch im Einzelfall vom Auf-

traggeber ausdrücklich autorisiert („opt-in“) wurde. 

2 Zusammenarbeit der Vertragspartner / Ausschluss von Arbeitnehmerüberlassung und Schein-

selbstständigkeit 

2.1 Die Vertragspartner werden durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass die im Rahmen 

der Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers ausschließlich dessen Direkti-

onsrecht und Disziplinargewalt unterstehen. Es erfolgt keine Eingliederung des zur Leistungserbrin-

gung eingesetzten Mitarbeiters des Auftragnehmers in die Organisation des Auftraggebers. 

2.2 Beide Parteien benennen je einen verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf sämtliche Belange 

im Zusammenhang mit dem Dienstvertrag. Der Auftraggeber wird Anforderungen an die zu erbringen-

de Leistung ausschließlich dem vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen Ansprechpartner 
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übermitteln und den übrigen vom Auftragnehmer eingesetzten Personen keine Weisungen erteilen. 

Die vom Auftragnehmer eingesetzten Personen treten in kein Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber, 

auch soweit sie Leistungen in dessen Räumen erbringen. 

2.3 Der Auftragnehmer bestimmt grundsätzlich Ort und Zeit der Leistung selbst. Jedoch sind zeitliche, 

räumliche und fachliche Anforderungen zu beachten, soweit sie sich aus der Leistungsbeschreibung 

ergeben oder in zwischen den Parteien abgestimmten Termin- oder Leistungsplänen enthalten oder 

zur Erreichung des Zwecks der Beauftragung erforderlich sind. Für die zur Erbringung der Leistungen 

notwendigen Arbeitsmittel ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich, soweit nicht anders vereinbart.  

2.4 Ist der Auftragnehmer eine natürliche Person und erbringt er die Leistungen in eigener Person, gilt 

Folgendes: 

 Der Auftragnehmer wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gegenüber dem Auftragge-

ber tätig. Er erklärt, rechtlich und wirtschaftlich selbstständig zu sein und insbesondere als Unter-

nehmer in erheblichem Umfang für andere Vertragspartner tätig zu sein. Er verpflichtet sich dies-

bezügliche Änderungen während der Dauer des Dienstvertrages dem Auftraggeber unverzüglich 

mitzuteilen. 

 Der Auftragnehmer ist selbst für seine Alters- und Krankheitsvorsorge verantwortlich. 

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geschuldete Umsatzsteuer ordnungsgemäß an das Finanzamt 

abzuführen sowie Vergütungen eigenständig und ordnungsgemäß zu versteuern. 

3 Rechte an den Leistungsergebnissen 

3.1 Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber jeweils 

zum Zeitpunkt der Erbringung der Leistung  

 das nicht ausschließliche, 

 örtlich unbeschränkte, 

 in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübbare, 

 übertragbare, 

 dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare, 

 für nicht gewerbliche Zwecke unterlizenzierbare, 

 für gewerbliche Zwecke an wie in §§ 99 bis 101 GWB definierte Auftraggeber unterlizenzierbare 

Recht ein, die Leistungsergebnisse im Original oder in abgeänderter, übersetzter, bearbeiteter oder 

umgestalteter Form 

 zu nutzen, das heißt insbesondere dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, sie anzu-

zeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden, 

 abzuändern, zu übersetzen, zu bearbeiten oder auf anderem Wege umzugestalten, 

 auf einem beliebigen Medium oder in anderer Weise zu speichern, zu vervielfältigen, auszustellen, 

insbesondere nichtöffentlich oder öffentlich wiederzugeben, auch durch Senden, Bild-, Ton- und 

sonstige Informationsträger und Funksendungen, sowie öffentlich mit Ausnahme eines Quell-

codes* zugänglich zu machen, 

 in Datenbanken, Datennetzen und Online-Diensten einzusetzen, einschließlich des Rechts, die 

Leistungsergebnisse, den Nutzern der vorgenannten Datenbanken, Netze und Online-Dienste zur 

Recherche und zum Abruf mittels vom Auftraggeber gewählter Tools bzw. zum Herunterladen zur 

Verfügung zu stellen, 

 durch Dritte nutzen und bearbeiten oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen, nicht nur für ei-

gene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte einzusetzen, 

 in körperlicher oder unkörperlicher Form zu verbreiten, jedoch gewerblich an nur an wie in §§ 99 

bis 101 GWB definierte Auftraggeber. 

Im Hinblick auf Software erstreckt sich das Nutzungsrecht auch auf deren Objekt- und Quellcode* und 

die zugehörigen Dokumentationen. 
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3.2 Macht der Auftraggeber von seinem Recht zur Übertragung des Nutzungsrechts an Leistungsergeb-

nissen ganz oder teilweise Gebrauch oder überlässt er Dritten im Rahmen seines Unterlizenzierungs- 

oder Verbreitungsrechts die Nutzung, hat er seine vertraglichen Verpflichtungen bezüglich Inhalt und 

Umfang der Nutzungsrechte dem Dritten aufzuerlegen. Eine Haftung des Auftragnehmers gegenüber 

Dritten im Zusammenhang mit einer Unterlizenzierung oder Verbreitung ist ausgeschlossen. 

Soweit der Auftraggeber seine Nutzungsrechte an den Dritten übertragen hat, ist er nicht mehr zur 

Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, eine Kopie ausschließlich für Prüf- und Ar-

chivierungszwecke zu behalten und zu nutzen. 

3.3 Das Nutzungsrecht bezieht sich auf die Leistungsergebnisse in allen Entwicklungs-, Zwischen- und 

Endstufen sowie auf sonstige für die Ausübung der Nutzungsrechte notwendige Materialien wie bei-

spielsweise Analysen, Lasten- bzw. Pflichtenhefte, Konzepte und Beschreibungen. 

3.4 Der Auftragnehmer wird dem Urheberrecht unterliegende, vorbestehende Werke (z.B. Softwareteile, 

Vorlagen, Konzepte oder Dokumentationen) nur dann in die Leistungsergebnisse integrieren, wenn er 

hierfür zuvor eine Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat. Mit der Integration der vorbestehenden 

Werke erhält der Auftraggeber die Rechte gemäß Ziffer 3.1. Die Verbreitung und Unterlizenzierung 

von vorbestehenden Werken ist zu vergüten, wenn der Auftragnehmer bei Einholung der Zustimmung 

des Auftraggebers die Vergütung für die Einräumung dieser Rechte beziffert hat. Solange der Auf-

traggeber diese Rechte an den vorbestehenden Werken nicht ausübt, wird die Vergütung für deren 

Verbreitung oder Unterlizenzierung nicht fällig. 

Soweit es sich bei dem vorbestehenden Werk um Software handelt, ist das Recht zur Bearbeitung 

hierfür ausgeschlossen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Der Auftragnehmer hat bei Einholung der Zustimmung des Auftraggebers mitgeteilt, dass er statt 

des Quellcodes* der vorbestehenden Werke nur deren Objektcode* überlassen werde und ihn da-

rauf hingewiesen, dass er daran kein Bearbeitungsrecht erhält und der Auftragnehmer überlässt 

auch tatsächlich nur den Objektcode*.  

 Der Auftragnehmer versetzt den Auftraggeber in die Lage, mit entsprechend qualifiziertem Perso-

nal aus den im Quellcode* überlassenen Teilen der Leistungsergebnisse und den nur im Objekt-

code* überlassenen vorbestehenden Werken die ausführbare Individualsoftware zu erzeugen.  

 Es besteht kein gesetzliches Bearbeitungsrecht. 

Für den Einsatz von Werkzeugen* gilt Ziffer 3.5. 

Soweit es sich um Software handelt, ist die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden 

Werke nur zusammen mit den Leistungsergebnissen in der überlassenen oder in abgeänderter, über-

setzter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zulässig. 

3.5 Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht am Markt erhältliche Werkzeuge* für die Erstellung der 

Leistungsergebnisse verwendet bzw. entwickelt hat und ohne diese Werkzeuge* die Bearbeitung und 

Umgestaltung der Leistungsergebnisse nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich ist, über-

gibt er dem Auftraggeber ein Vervielfältigungsstück dieses Werkzeuges* spätestens zum Ende der 

Erbringung der entsprechenden Leistung und räumt ihm an diesem  

 das nicht ausschließliche,  

 örtlich unbeschränkte,  

 in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübbare,  

 nur gemeinsam mit den Leistungsergebnissen, zu deren Bearbeitung bzw. Umgestaltung es dient, 

übertragbare,  

 dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare  

Recht ein, das Werkzeug* im Original ausschließlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung und Weiter-

entwicklung zur Bearbeitung und Umgestaltung der Leistungsergebnisse einzusetzen und hierfür das 

Werkzeug*  
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 zu nutzen, das heißt insbesondere, es dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, es an-

zuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden,  

 durch Dritte nutzen oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen,  

 nicht nur für eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte 

einzusetzen. 

Der Auftraggeber ist darüber hinaus berechtigt, ein weiteres Vervielfältigungsstück herzustellen und 

dieses gemeinsam mit den jeweiligen Leistungsergebnissen zu verbreiten und dem Dritten die Rechte 

aus dieser Ziffer 3.5 mit Ausnahme des Unterlizenzierungs-, Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechts 

einzuräumen.  

Statt des vom Auftragnehmer verwendeten Werkzeuges*, kann dieser dem Auftraggeber eine redu-

zierte Version dieses Werkzeuges* übergeben und ihm die in dieser Ziffer 3.5 aufgeführten Rechte da-

ran einräumen, wenn damit die Leistungsergebnisse ebenso gut bearbeitet und umgestaltet werden 

können. 

Der Auftragnehmer ist nicht zur Überlassung des Werkzeuges* verpflichtet, wenn er nachweisen kann, 

dass die Leistungsergebnisse mit einem am Markt erhältlichen anderen Werkzeug* ebenso gut bear-

beitet und umgestaltet werden können, wie mit dem von ihm verwendeten Werkzeug* und er dem Auf-

traggeber die Bezugsquelle nennt. 

3.6 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Auftragnehmer im Falle der Erstellung oder Bearbeitung 

von Software den jeweils aktuellen Stand dieser Software, einschließlich der Quellcodes* am Ende ei-

nes jeden Tages, an dem die Software verändert wurde, in einem vom Auftraggeber zur Verfügung 

gestellten Quellcoderepository abspeichern oder, soweit kein Quellcoderepository vereinbart ist, dem 

Auftraggeber auf einem anderen geeigneten Medium übergeben. Zum Quellcode* gehören die fach-

gerechte Kommentierung des Quellcodes* und Beschreibung der notwendigen Systemparameter so-

wie sonstige notwendige Informationen, die den Auftraggeber in die Lage versetzen, mit Fachpersonal 

den Quellcode* zu bearbeiten, um eine selbstständige Weiterentwicklung der vom Auftragnehmer er-

stellten Software vorzunehmen. 

3.7 Soweit es sich bei den Leistungsergebnissen um Sachen handelt oder sich Leistungsergebnisse in 

Sachen verkörpern, überträgt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Eigentum an den Leistungs-

ergebnissen. 

4 Erfindungen  

Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gilt für Erfindungen des Auftragnehmers, die anläss-

lich der Vertragserfüllung gemacht werden, folgende Regelung:  

 Der Auftragnehmer kann über die Erfindung und die daraus fließenden und damit in Zusammen-

hang stehenden Rechte frei verfügen und die Erfindung als Patent oder Gebrauchsmuster anmel-

den. Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber bereits hiermit unentgeltlich ein einfaches, nicht 

ausschließliches, übertragbares, unterlizenzierbares und dinglich wirkendes Nutzungsrecht an 

jetzt und in Zukunft angemeldeten oder erteilten Patenten und Gebrauchsmustern in Verbindung 

mit der Nutzung der von der Erfindung betroffenen Leistungsergebnisse ein. Soweit dies im Ein-

zelfall nicht ausreichend ist, räumt der Auftragnehmer Nutzungsrechte in dem Umfang ein, der er-

forderlich ist, damit der Auftraggeber oder ein berechtigter Dritter die Rechte an den Leistungser-

gebnissen vertragsgemäß ausüben kann.  

 Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten sicherzustellen, dass die Ausübung der dem Auftragge-

ber zustehenden Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen weder durch ihn noch durch den 

Erfinder oder einen etwaigen Rechtsnachfolger beeinträchtigt werden kann. Insbesondere wird er 

zu diesem Zwecke etwaige Diensterfindungen in Anspruch nehmen.  
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5 Service- und Reaktionszeiten* 

5.1 Sind keine Servicezeiten* vereinbart, gelten die Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 

17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort ver-

einbart ist, beim Auftraggeber) als Servicezeiten*. 

5.2 Sind keine Reaktionszeiten* vereinbart, ist mit den Leistungen unverzüglich nach Zugang der entspre-

chenden Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses innerhalb der vereinbarten Servicezeiten* 

zu beginnen. 

5.3 Hält der Auftragnehmer vereinbarte Reaktionszeiten* nicht ein, gerät er nach deren Überschreitung 

auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, er hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

6 Dokumentations- und Berichtspflichten 

6.1 Der Auftragnehmer dokumentiert die durchgeführten Leistungen zeitnah in angemessener Art und 

Weise, soweit nicht anders vereinbart, in deutscher Sprache in einem üblichen elektronischen Format 

und macht sie dem Auftraggeber mit Abschluss der Leistung zugänglich. Der Auftragnehmer ist ver-

pflichtet, zu jeder Zeit Einblick in den aktuellen Stand der Dokumentation zu gewähren. 

6.2 Auf Verlangen erstattet der Auftragnehmer dem Auftraggeber während der Vertragsdauer Bericht über 

den Stand der Leistungen. 

7 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

7.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen, wenn eine Vorgabe oder Forderung 

des Auftraggebers oder eine sich aus den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers ergebende 

Handlung in wesentlichem Umfang fehlerhaft, unvollständig, widersprüchlich oder nicht wie vereinbart 

ausführbar ist bzw. eine für den Auftraggeber wirtschaftlichere Lösung besteht. Sofern mit zumutba-

rem Aufwand möglich, hat er dem Auftraggeber gleichzeitig die ihm erkennbaren Folgen mitzuteilen. 

Er haftet für die Nichterfüllung dieser Pflichten aber dann nicht, wenn er diese Umstände anlässlich 

der Erbringung seiner Leistungen nicht hätte erkennen müssen. 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Untersuchungen und Prüfungen vorzunehmen, die nicht für 

die Erbringung der Leistungen erforderlich sind. Im Übrigen bleiben die Pflichten des Auftragnehmers 

aus § 241 Abs. 2 BGB unberührt. 

7.2 Sobald dem Auftragnehmer erkennbar ist, dass er die vereinbarten Termine oder Ausführungsfristen 

nicht einhalten kann, wird er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. 

7.3 Die vereinbarten Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers müssen vom Auftragnehmer rechtzeitig 

angefordert werden. 

8 Personal des Auftragnehmers, Unterauftragnehmer  

8.1 Die zur Erbringung der Leistungen eingesetzten Personen müssen vereinbarungsgemäß, unabhängig 

davon jedoch mindestens dem Vertragszweck und der Aufgabenstellung entsprechend, qualifiziert 

sein. Unabhängig davon wird der Auftragnehmer gewährleisten, dass die für die Leistungserbringung 

vorgesehenen Mitarbeiter über die Qualifikation verfügen, die mindestens seinen diesbezüglichen 

Angaben sowie den Anforderungen des Auftraggebers im Vergabeverfahren entspricht. Soweit verein-

bart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Erbringung von ggf. geschuldeten Leistungen vor Ort 

nur Personen einzusetzen, welche bereit sind, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten 

zu lassen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. 

8.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Unterauftragnehmer nur einsetzen oder eingesetzte 

Unterauftragnehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die 

Zustimmung kann nicht aus sachwidrigen Gründen verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen 

Unterauftragnehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des Auftragnehmers 

benannten Unterauftragnehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

8.3 Der Auftragnehmer darf zur Vertragserfüllung eingesetzte Personen 
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 in vereinbarten Schlüsselpositionen nur mit Einwilligung des Auftraggebers auswechseln; der Auf-

traggeber wird seine Einwilligung unverzüglich erklären, wenn die Ablösung zwingend erforderlich 

ist und der Auftragnehmer eine qualifizierte Ersatzperson anbietet. Zwingend erforderlich ist die 

Ablösung, wenn der weitere Einsatz unmöglich ist. 

 die nicht auf Schlüsselpositionen eingesetzt sind, auch ohne Einwilligung des Auftraggebers, je-

doch nur unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers, durch eine 

qualifizierte Ersatzperson auswechseln. 

Die Ersatzperson gilt nur dann als qualifiziert, wenn sie mindestens über die vertraglich vorausgesetz-

te Eignung verfügt. Eine höhere Qualifikation der Ersatzperson begründet keinen Anspruch auf Erhö-

hung der Vergütung. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Ersatzperson einer teureren Katego-

rie zuzuordnen wäre. Die durch den Austausch und die Einarbeitung der Ersatzperson entstehenden 

Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

8.4 Der Auftraggeber kann mit Begründung den Austausch einer vom Auftragnehmer zur Vertragser-

füllung eingesetzten Person verlangen, wenn diese mehr als unerheblich gegen vertragliche Pflichten 

verstoßen hat. In diesen Fällen gilt Ziffer 8.3 entsprechend. 

9 Vergütung  

9.1 Der Pauschalfestpreis ist die einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für die Leistung 

geschuldet ist. Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten* sind im Pauschalfestpreis 

enthalten. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, soweit die Parteien keine 

Änderung der Leistungen vereinbaren. 

9.2 Ist eine Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes: 

9.2.1 Es wird lediglich der Zeitaufwand vergütet. Reisezeiten, Reisekosten, Materialkosten und/oder 

Nebenkosten* werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung vergütet. Vom Auftraggeber zu 

vertretende Wartezeiten des Auftragnehmers werden wie Arbeitszeiten vergütet. Der Auftragnehmer 

muss sich jedoch das anrechnen lassen, was er durch die Nichterbringung seiner Leistung erspart 

oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Die 

Zahlung einer Vergütung nach Aufwand setzt vom Auftragnehmer unterschriebene Nachweise über 

die Leistungen und die weiteren geltend gemachten Kosten, z.B. entsprechend Muster 1 – Leistungs-

nachweis Dienstleistung - voraus. 

9.2.2 Es werden nur die für die jeweilige Leistung vereinbarten bzw. abgerufenen Kategorien vergütet. Ist 

für eine Leistung keine bestimmte Kategorie vereinbart, werden nur die Kategorien vergütet, die zur 

Erfüllung erforderlich sind. Satz 1 und 2 gelten auch dann, wenn die Leistung durch eine Person 

erbracht wird, die einer teureren als der erforderlichen Kategorie zuzuordnen ist. 

9.2.3 Ist bei Vergütung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, teilt der Auftragnehmer dem Auftrag-

geber jeweils unaufgefordert den Bearbeitungsstand und den voraussichtlichen Restaufwand mit, 

wenn die Obergrenze zu ca. 75% und zu 100% erreicht ist oder wenn sich abzeichnet, dass 

Hinderungsgründe der vollständigen Erbringung der Leistung innerhalb der Obergrenze entgegen-

stehen. Unabhängig hiervon ist der Auftragnehmer auch bei Überschreitung der Obergrenze zur voll-

ständigen Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer 

die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer ist jedoch in diesem Fall verpflichtet, die 

vereinbarte Leistung gegen zusätzliche Vergütung nach Aufwand zu den vereinbarten Sätzen voll-

ständig zu erbringen, sofern der Auftraggeber dies verlangt. 

9.2.4 Je Kalendertag wird nicht mehr als ein Tagessatz vergütet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein 

vereinbarter Tagessatz kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens acht Zeit-

stunden geleistet wurden. Werden weniger als acht Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig 

in Rechnung zu stellen. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden angefangene Stunden anteilig 

vergütet.  

Pausen sind auszuweisen und werden nicht vergütet. Werden mehr als sechs Zeitstunden geleistet, 

wird vermutet, dass der Auftragnehmer eine halbstündige Pause eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn 
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der Auftragnehmer mit dem Leistungsnachweis nachweist, keine Pause gemacht zu haben. Soweit 

der Auftraggeber nicht ausdrücklich zugestimmt hat oder etwas anderes vereinbart wurde, sind 

Leistungen nur in den Zeiten zu erbringen, für die weder ein Zuschlag noch ein anderer erhöhter 

Vergütungssatz vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine solche Zustimmung oder Verein-

barung tätig, kann er weder einen Zuschlag noch einen erhöhten Vergütungssatz verlangen. 

9.3 Die Vergütung zum Pauschalfestpreis ist nach Erbringung der Leistung fällig. Im Vertrag können 

Abschlagszahlungen vereinbart werden. Die Vergütung für Leistungen nach Aufwand ist monatlich 

nachträglich fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.4 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu 

zahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.5 Ist eine Preisanpassung für die Leistungen vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Regelung vorge-

sehen ist, Folgendes: Eine Erhöhung der Vergütung kann erstmalig 12 Monate nach Vertragsbeginn, 

weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung 

angekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündigung wirksam. Die Erhöhung 

hat angemessen und nicht entgegen der für die Leistung relevanten Markttendenz zu sein und darf 

maximal 3% der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung geltenden Vergütung betragen. 

9.6 Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der geltenden gesetzlichen 

Umsatzsteuer. 

10 Verzug/ Reaktionszeiten*/ Vertragsstrafen 

10.1 Der Termin- und Leistungsplan ist im Vertrag festgelegt oder wird nach Vertragsschluss zwischen den 

Parteien abgestimmt. Soweit nicht anders vereinbart, sind solche Termine verbindlich einzuhalten. Bei 

Verzögerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der 

Verzögerung betroffenen Ausführungsfristen angemessen; die gesetzlichen Ansprüche der Parteien 

bleiben hiervon unberührt. 

10.2 Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzögerungsschaden verlangen. Ferner kann der 

Auftraggeber den Vertrag ganz oder teilweise entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, d.h. bei 

einer Teilkündigung nur bezogen auf die in Verzug befindliche Leistung, kündigen, wenn er dem 

Auftragnehmer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Der Auftragnehmer ist in 

diesem Fall dem Auftraggeber zum Ersatz des durch die Kündigung des Vertrages entstehenden 

Schadens verpflichtet. Anstelle des durch die Kündigung entstehenden Schadens, kann der 

Auftraggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. Die Fristsetzung 

ist in den gesetzlich genannten Fällen gem. §§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. Es gelten die 

Sätze 4 und 5 der Ziffer 15.2 entsprechend. 

10.3 Des Weiteren ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung eines im Vertrag als vertrags-

strafenrelevant vereinbarten Termins berechtigt, für jeden Werktag, an dem sich der Auftragnehmer 

mit der Einhaltung des Termins in Verzug befindet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% des 

Auftragswertes* für die in Verzug befindliche Leistung zu verlangen. Insgesamt darf die Summe der 

aufgrund dieser Regelung zu zahlenden Vertragsstrafen jedoch nicht mehr als 5% des Auftrags-

wertes* für die in Verzug befindliche Leistung betragen. 

10.4 Soweit vereinbart, ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung vereinbarter Reaktionszeiten* 

berechtigt, für jeweils angefangene 25% Überschreitung der Reaktionszeit* innerhalb der Service-

zeiten* eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% der jährlichen Vergütung maximal jedoch 1% der 

jährlichen Gesamtvergütung pro Verzugsfall zu verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer 

die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung 

pro Vertragsjahr zu zahlenden Vertragsstrafe nicht mehr als 5% der jährlichen Gesamtvergütung pro 

Vertragsjahr betragen. 

10.5 § 341 Abs. 3 BGB findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Strafe bis zum Ablauf von zwölf 

Monaten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. Die Summe aller zu zahlenden Ver-
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tragsstrafen beträgt maximal 5% des Auftragswertes*. Die Vertragsstrafen werden auf 

Schadensersatzansprüche angerechnet. 

11 Schlechtleistung 

Wird eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer 

zu verlangen, die Leistung ohne Mehrkosten für den Auftraggeber innerhalb angemessener Frist 

vertragsgemäß zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat. 

Die sonstigen Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadens- oder Aufwendungsersatz 

und sein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 15.2, bleiben hiervon unberührt. 

12 Schutzrechte Dritter 

12.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 

durch die Leistungen des Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt 

oder untersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemäß Ziffer 11 

wie folgt: 

 Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Leistungen so än-

dern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den ver-

einbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise ent-

sprechen, oder den Auftraggeber von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistel-

len. 

 Ist die Änderung und der Ersatz dem Auftragnehmer unmöglich oder nur zu unverhältnismäßigen 

Bedingungen möglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der entrich-

teten Vergütung zurückzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine ange-

messene Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder 

sonstigen Bedingungen möglich. 

12.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche Dritter 

verständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und 

jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen entweder dem 

Auftragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Der Auftrag-

nehmer erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schäden, soweit 

dem Auftraggeber aus Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen und Vergleichsver-

handlungen vorbehalten bleiben bzw. bleiben müssen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch 

auf einen Vorschuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

12.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen 

den Auftragnehmer ausgeschlossen. 

13 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzlichen und 

vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers folgende Regelungen: 

13.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird die Haftung für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 

auf den Auftragswert* beschränkt. Beträgt der Auftragswert* weniger als 50.000,- €, wird die Haftung 
auf 50.000,- € beschränkt. Im Falle von Sachschäden ist die Haftung auf eine Million Euro beschränkt, 

wenn der Auftragswert* geringer als eine Million Euro ist. 

13.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungs-

gemäßer und regelmäßiger Datensicherung* durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung der 

Daten erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung gilt nicht, wenn und soweit die Datensicherung* 

Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist. 

13.3 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
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13.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das Produkt-

haftungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren nichts 

anderes geregelt ist.  

14 Mitwirkung des Auftraggebers  

14.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und Unterlagen aus seiner 

Sphäre rechtzeitig zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des Auftragnehmers 

Zugang zu seinen Räumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen Infrastruktur 

rechtzeitig gewähren und die bei ihm vorhandenen Dokumentationen rechtzeitig übergeben, jeweils 

soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich ist und die gesetzlichen und vereinbarten 

persönlichen Voraussetzungen (z.B. Sicherheitsüberprüfungen nach Sicherheitsüberprüfungs-

gesetz - SÜG -) erfüllt sind. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz Aufforderung 

des Auftragnehmers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig nach, kann der Auftragnehmer ein 

Angebot unterbreiten, diese Leistungen selbst anstelle des Auftraggebers zu erbringen. Sonstige 

Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. 

14.2 Bei vereinbartem Teleservice* wird der Auftraggeber entsprechend den Festlegungen in einer Tele-

servicevereinbarung die notwendigen technischen Einrichtungen auf seiner Seite bereitstellen und 

den Zugriff auf das System ermöglichen. 

14.3 Die ordnungsgemäße Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber. 

15 Laufzeit und Kündigung  

15.1 Ist die Dauer des Dienstvertrages weder vereinbart, noch aus der Beschaffenheit oder dem Zweck der 

Leistungen zu entnehmen, kann dieser von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf 

eines Kalendermonats ganz oder teilweise gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende einer im 

Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere Kündigungsfrist vereinbart 

werden. 

15.2 Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des 

Kündigungsgrundes ganz oder teilweise gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 

Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände 

des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen der Vertragspartner die Fortsetzung des 

Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer 

vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist 

oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, soweit nicht gemäß § 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine 

Fristsetzung entbehrlich ist. Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund hat der Auftragnehmer 

Anspruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung aufgrund des Vertrages 

erbrachten Leistungen. Die Vergütung entfällt aber für solche Leistungen, für die der Auftraggeber 

darlegt, dass sie für ihn aufgrund der Kündigung ohne Interesse sind. 

16 Pflichten nach Vertragsende 

16.1 Mit Vertragsende hat der Auftragnehmer unverzüglich und unaufgefordert sämtliche vom Auftraggeber 

erhaltenen Unterlagen, Hilfsmittel, Materialien oder Gegenstände herauszugeben, die ihm zum 

Zwecke der Vertragsausführung bestimmungsgemäß nicht dauerhaft überlassen wurden. Dies gilt 

auch für alle Kopien. Des Weiteren sind alle Leistungsergebnisse in jeder Form an den Auftraggeber 

zu übergeben; soweit die Einräumung ausschließlicher Rechte vereinbart ist, gilt dies inklusive der 

erstellten Kopien. 

16.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, an Stelle der Herausgabe ganz oder teilweise die sichere Löschung 

oder Vernichtung zu verlangen. Diese ist dem Auftraggeber auf Verlangen und nach seiner Wahl 

durch entsprechende Erklärung oder anderweitig nachzuweisen. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

bleiben unberührt. 
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17 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

Der Auftraggeber kann nach Vertragsschluss jederzeit Änderungen des Umfangs der Leistungen 

verlangen, es sei denn, dies ist für den Auftragnehmer unzumutbar. Das Änderungsverfahren ist auf 

einem Formular gemäß Muster 2 - Änderungsverfahren Dienstleistung - zu dokumentieren, soweit 

nichts anderes vereinbart ist. Ändert sich der Umfang der vereinbarten Leistungen des 

Auftragnehmers, kann der Auftragnehmer verlangen, dass der Vertrag entsprechend angepasst wird. 

Unbeschadet dessen gilt § 2 der VOL/B (Fassung 2003). 

18 Haftpflichtversicherung  

18.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers nach, dass er über eine 

im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare 

Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

18.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des EVB-IT Dienstvertrages 

aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach 

erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn ihm ein 

Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, 

insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon unberührt. 

19 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

19.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder 

genutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschriften 

genügende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschließen. 

19.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung 

des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die 

nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der 

erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen 

nachzuweisen. 

19.3 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise außerordentlich kündigen, wenn der 

Auftragnehmer seinen Pflichten gemäß Ziffern 19.1 und 19.2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten 

angemessenen Frist nicht nachkommt oder dem Auftraggeber ein weiteres Festhalten am Vertrag 

nicht zumutbar ist, weil der Auftragnehmer Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verletzt hat. 

19.4 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen 

Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an 

Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaus-

tausch des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie 

die Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen 

Umgang mit auf der Grundlage des Vertrages erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. 

19.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Unterauftragnehmer weiter-

zugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese 

vertraulichen Informationen für die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Unter-

auftragnehmer erforderlich sind („need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Unterauftrag-

nehmer zuvor dem Auftragnehmer gegenüber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit 

verpflichtet hat, wie der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der 

vertraulichen Informationen durch den Unterauftragnehmer ausgeschlossen sein; soweit nicht der 

Auftraggeber jeweils zuvor einer Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat. 

19.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen 

würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die 

während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen 

dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt 
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werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits 

rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertrau-

lichkeitsverpflichtung bekannt werden. 

20 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es 

sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 

rechtskräftig festgestellt. 

21 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen mindestens der 

Textform. 

22 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 

Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*). 
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Begriffsbestimmungen 

  

Auftragswert Der Auftragswert ist die Summe aller Vergütungen aus dem Vertrag. 

 

CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf). 

 

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und organisatorischen Maß-

nahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz 

der auf dem IT-System gespeicherten und für Verarbeitungszwecke ge-

nutzten Daten und Software.  

 

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung not-

wendig und keine Reisekosten sind. 

 

Objektcode Zwischenergebnis eines Compiler- bzw. Übersetzungsvorgangs des 

Quellcodes* eines Programms. 

 

Quellcode Code eines Programms in der Fassung der Programmiersprache. 

 

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit der Leistung zu be-

ginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der entsprechenden 

Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses während der verein-

barten Servicezeiten* und läuft ausschließlich während der vereinbarten 

Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb der vereinbarten Service-

zeiten* ein oder tritt das vereinbarte Ereignis außerhalb der Servicezeiten 

ein*, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der nächsten Servicezeit*. 

 

Servicezeit  Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch auf vertraglich ge-

schuldete Leistungen durch den Auftragnehmer hat. 

 

Teleservice Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur 

Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 

Leistungen. 

 

Werkzeug Hilfsmittel für die Entwicklung und Bearbeitung der Leistungen. 
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Leistungsnachweis 
 

Auftraggeber:       

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:       

Auftragnehmer:       

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:       

 

Datum Uhrzeit Aufwand 
in 

Stunden 

Kategorie Zeit Name des 
Mitarbeiters 
des Auftrag-

nehmers 

Durchgeführte Arbeiten 
 

von bis 
gemäß Nummer 4.1.1 
EVB-IT Dienstvertrag  

  

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 
 
 

 
Die Leistungen wurden wie oben beschrieben erbracht 
 

Raum für Haushaltsvermerke des Auftraggebers 

       ,        
 
 
 
 

 

Ort  Datum 

Auftragnehmer  

      

      

 
Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift) 
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Änderungsverfahren 
 

Auftraggeber:       
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:       

Auftragnehmer:       
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:       

Änderungsverfahren Nummer:       
 

1 Auftraggeber verlangt folgende Änderungen des Leistungsumfanges (Change Request) (detailliert) 

      

 

      ,              

Ort  Datum  Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift) 
 

 

2 Auftragnehmer prüft Änderungsverlangen (innerhalb angemessener Frist) 

 Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen ab, weil es für den Auftragnehmer unzumutbar ist. 
Wesentliche Gründe:       

Das Änderungsverfahren ist aus Sicht des Auftragnehmers beendet.  
 

  Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen nicht ab. 

 Die verlangte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergütung 
und Ziele des EVB-IT Dienstvertrages. Der Auftragnehmer beginnt unverzüglich mit der Umset-
zung des Änderungsverlangens. 

 Die beantragte Änderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum und/oder Termine und/oder  
Vergütung und/oder Ziele des EVB-IT Dienstvertrages. 

 

 Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber auf folgende Auswirkungen des Änderungsver-
langens hin:         
 
und legt diese in folgendem Änderungsangebot dar: 

Angebotsbindefrist: (Datum)  

Änderungsangebot: 

      

 

      ,              

Ort  Datum  Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift) 
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3 Auftraggeber entscheidet über Änderungsangebot 

(innerhalb Angebotsbindefrist) 

 Das Änderungsangebot wird angenommen. Die Arbeiten werden auf der Grundlage des so geänderten EVB-
IT Dienstvertrages weitergeführt. 

 Das Änderungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten werden auf Basis des bisherigen EVB-IT 
Dienstvertrages weitergeführt.  

 

      ,              

Ort  Datum  Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift) 
 

 


